
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 40 NÖ ROG 2014 Einstellung des
Verfahrens

 NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

(1) Das Umlegungsverfahren ist von der Landesregierung durch Aufhebung der Verordnung gemäß § 38 Abs. 8

einzustellen, wenn

1. nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erlassung der Verordnung gemäß § 38 Abs. 8 von der Gemeinde ein

Umlegungsplan vorgelegt wird oder

2. der Antrag mit einer Erklärung zurückgezogen wird.

(2) Die Landesregierung hat eine Verordnung nach Abs. 1 im Amtsblatt für das Land Niederösterreich kundzumachen

und unverzüglich dem Grundbuchsgericht und dem Vermessungsamt bekanntzugeben. Das Grundbuchsgericht hat

hierauf auf Antrag der Landesregierung die Anmerkung nach § 38 Abs. 10 zu löschen.

In Kraft seit 23.08.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_2014/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_2014/paragraf/38
https://www.jusline.at/gesetz/noe_rog_2014/paragraf/38
file:///

	§ 40 NÖ ROG 2014 Einstellung des Verfahrens
	NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014


